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punkt „Geistige Entwicklung“ ist in Bezug auf die Eingangs-, Unter- 
und Mittelstufe das Bestehen eines Anspruchs auf Leistungen für 
Bildung und Teilhabe im Schuljahr 2021/2022 maßgebend. Die in 
den Sätzen 3 und 4 genannten Leistungen für Bildung und Teilhabe 
bezeichnen Leistungen für Bildung und Teilhabe nach den §§ 28 und 
29 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, nach den §§ 34 und 34a 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch oder nach § 6b des Bundes-
kindergeldgesetzes. Als Schülerinnen und Schüler, denen im Schul-
jahr 2021/2022 ein Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teil-
habe zusteht, gelten diejenigen Schülerinnen und Schüler, die gemäß 
der Erhebung zur Klassenstatistik an den allgemein bildenden 
Schulen zum Stichtag 3. September 2021 und an den beruflichen 
Schulen zum Stichtag 1. Oktober 2021 einen solchen Anspruch be-
saßen. Die Zulage vermindert sich um den Betrag eines gleichzeitig 
gewährten Sonderzuschlages nach § 72.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2022 in Kraft.

Berlin, den 5. Juli 2022

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Dennis  B u c h n e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Die Regierende Bürgermeisterin
Franziska  G i f f e y

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes 

in der Überleitungsfassung für Berlin
§ 78a des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung 

für Berlin nach Artikel III § 1 Nummer 3 des Gesetzes vom 21. Juni 
2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
14. September 2021 (GVBl. S. 1039) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst:

„§ 78a 
Zulage für Lehrkräfte an Schulen in schwieriger Lage

Lehrkräfte erhalten in den Schuljahren 2022/2023 und 2023/2024 
während der Zeit, in der sie überwiegend an einer Schule in 
schwieriger Lage eingesetzt sind, eine nicht ruhegehaltfähige Zula-
ge in Höhe von 300 Euro monatlich. Als Schulen in schwieriger 
Lage gelten diejenigen Schulen gemäß § 17 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 bis 5 des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), 
das zuletzt durch Gesetz vom 5. Juli 2022 (GVBl. S. 452) geändert 
worden ist, an denen im Schuljahr 2021/2022 mindestens 80 vom 
Hundert der Schülerinnen und Schüler von der Zahlung eines Eigen-
anteils an den Kosten der Lernmittel befreit waren. An Grundschu-
len und anderen Schulen mit Schülerinnen und Schülern der Jahr-
gangsstufen 1 bis 6 tritt in Bezug auf diese Jahrgangsstufen an die 
Stelle der Befreiung von der Zahlung eines Eigenanteils an den 
Kosten der Lernmittel im Schuljahr 2021/2022 das Bestehen eines 
Anspruchs auf Leistungen für Bildung und Teilhabe in diesem 
Schuljahr. An Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-

Gesetz
zur Verlängerung der Zulage für Lehrkräfte 

an Schulen in schwieriger Lage
Vom 5. Juli 2022


